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Festgelegter Korridor   
nach §19 NABEG  
(Plan feststellungsabschnitt D2/E1)
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Verlauf in Unterfranken

TenneT ist bei SuedLink für den nördlichen Trassenabschnitt und die Konverter in Schleswig-Holstein und Bayern zuständig. In den Zuständigkeitsbereich 

von TransnetBW fallen der südliche Trassenabschnitt und der Konverter in Baden-Württemberg. Mehr unter suedlink.tennet.eu und suedlink.com.

Der Inhalt gibt die Ansicht der Vorhabenträger wieder 
und nicht die Meinung der Europäischen Kommission.

Von der Europäischen Union während 
der Bundesfachplanung ko�nanziert

Connecting Europe Facility (CEF)


